
Stand: 23.02.2026 01:20:39

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/3944

"Hochschulen reformieren VI - Promotionsrecht reformieren"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/3944 vom 07.10.2019

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/5197 des WK vom 06.11.2019

3. Beschluss des Plenums 18/5682 vom 21.01.2020

4. Plenarprotokoll Nr. 37 vom 21.01.2020



 

18. Wahlperiode 07.10.2019 Drucksache 18/3944 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Hochschulen reformieren VI – Promotionsrecht reformieren 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das Promotionsrecht (Art. 64 Bayerisches Hoch-
schulgesetz – BayHSchG) nach folgenden Kriterien anzupassen:  

1. Jede habilitierte Hochschulprofessorin bzw. jeder habilitierte Hochschulprofessor, 
unabhängig davon, ob eine Beschäftigung an einer Hochschule für angewandte 
Wissenschaften oder an einer Universität vorliegt, hat das Recht, eine Promotion 
zu betreuen. 

2. Im Falle einer Umstrukturierung der Hochschulorganisation in eine Matrixstruktur 
mit „Schools“ und „Departments“ soll das Promotionsrecht auf die „Schools“ über-
tragen werden. 

3. Das Promotionsrecht soll nach Evaluierung durch eine wissenschaftliche Akkredi-
tierungsstelle auch an forschungsstarke Professorinnen und Professoren bzw. Fa-
kultäten oder „Schools“ von Hochschulen verliehen werden können. 

Gleichzeitig wird die Staatsregierung aufgefordert, sich verstärkt für die Einrichtung von 
Graduiertenkollegs einzusetzen. 

 

 

Begründung: 

Seit geraumer Zeit ist es Doktorandinnen und Doktoranden von Hochschulen möglich, 
in Form von kooperativen Promotionen zu promovieren. Nach Angaben des Verbands 
„Hochschule Bayern“ müssen derzeit von ca. 500 Doktorandinnen und Doktoranden an 
bayerischen Hochschulen zwei Drittel ihre Promotion an Universitäten außerhalb Bay-
erns absolvieren. Damit sind Hochschulen wettbewerbstechnisch national wie interna-
tional benachteiligt. Gleichzeitig wird der Brain Drain (Abwanderung von hochqualifizier-
ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern) noch gefördert. Es bedarf daher einer 
praktikablen und fairen Lösung. Durch die Übertragung des Betreuungsrechts auf habi-
litierte Hochschulprofessorinnen und Hochschulprofessoren können die Hochschulen 
eigenständig unter Sicherung der wissenschaftlichen Qualität Promotionen durchfüh-
ren. 

Gleichzeitig ist eine Promotion immer mit möglichen Abhängigkeitsproblemen zum Dok-
torvater bzw. zur Doktormutter verbunden. Graduiertenkollegs bieten hier eine mehr als 
geeignete sowie in den letzten 20 Jahren geprüfte und umfassend evaluierte Alterna-
tive. Im Gegensatz zu herkömmlichen Promotionen werden neben dem Doktorvater 
bzw. der Doktormutter weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die 
Hochschule in die Betreuung der Promovierenden eingebunden. Dies verringert die Ab-
hängigkeit und die damit verbundenen Probleme immens. Gleichzeitig erfolgt die Pro-
motion durch die starke Strukturierung in einem kürzeren zeitlichen Rahmen. Bereits 
2013 hat der Wissenschaftsrat eine stärkere Strukturierung der Promotionsphase ge-
fordert und begrüßte die Errichtung weitere themenorientierter und international ausge-
richteter Graduiertenkollegs. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt 
u.a. und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/3944 

Hochschulen reformieren VI - Promotionsrecht reformieren 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Wolfgang Heubisch 
Mitberichterstatter: Robert Brannekämper 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 19. Sitzung  
am 6. November 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Robert Brannekämper 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt, 
Alexander Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/3944, 18/5197 

Hochschulen reformieren VI – Promotionsrecht reformieren 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe dann Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Dann frage ich noch Herrn 

Plenk, ob er auch einverstanden ist. – Gut. Damit hat der Landtag diese Voten über­

nommen.
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